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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Franz Bergmüller, Andreas Winhart, Ralf Stadler, Ulrich Singer,  
Josef Seidl, Jan Schiffers, Dr. Ralph Müller, Gerd Mannes, Christian Klingen, 
Markus Bayerbach AfD
vom 20.12.2020

„mRNA-Impfstoffe und Unfruchtbarkeit“: Aktueller Kenntnisstand

Dr. Michael Yeadon und Dr. Wolfgang Wodarg tragen gemeinsam Argumente gegen 
eine schnelle Zulassung des auf mRNA basierenden Biontech-Impfstoffs mithilfe einer 
Petition bei der Arzneimittelbehörde der EU vor. Schon die Hintergründe beider Peten-
ten sprechen dafür, sich mit deren Argumenten im Original auseinanderzusetzen:
Dr. Michael Yeadon war nicht nur Entwicklungsleiter der Pneumologie bei Pfizer und 
dort 16 Jahre lang beschäftigt, sondern darüber hinaus auch noch Gründer und CEO 
des Biotech-Unternehmens Ziarco. Yeadon ist ein Befürworter von Impfungen, aber 
ein Gegner einer schnellen Zulassung von mRNA-Impfstoffen, wie sie derzeit von Bi-
ontech zusammen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber produziert und verkauft werden. 

Dr. Wolfgang Wodarg ist ein deutscher Mediziner und Politiker der SPD. Er war viele 
Jahre als Mitglied des Deutschen Bundestages und der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarates für Fragen der Sicherheit, Medizin und Gesundheit zuständig. Er 
war der Initiator der Untersuchungen des Europarates zur Pandemie H1N1 2009/2010 
zur Rolle der Impfstoffhersteller und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dr. Wolf-
gang Wodarg besitzt insgesamt drei Facharztqualifikationen: Facharzt für Innere 
Krankheiten – Pneumologie, Facharzt für Hygiene – Umweltmedizin und Facharzt für 
Öffentliches Gesundheitswesen – Sozialmedizin.

Am 01.12.2020 hatte Dr. Michael Yeadon zusammen mit dem deutschen Mediziner 
Dr. Wolfgang Wodarg bereits eine Eingabe an die Europäische Arzneimittel-Agentur in 
Amsterdam getätigt, in der beide ihre Argumente darlegen. Darin findet sich unter XI 
auch das Argument: „XI ... Es wird erwartet, dass mehrere Impfkandidaten die Bildung 
von humoralen Antikörpern gegen Spike-Proteine von SARS-CoV-2 herbeiführen. Syn-
cytin-1 (siehe Gallaher, B., ‚Reaktion auf nCoV2019 vor dem Hintergrund endogener 
Retroviren‘ – http://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endo 
genic-retroviruses/396), das wiederum aus humanen endogenen Retroviren (HERV) 
stammt und für die Entwicklung einer Plazenta bei Säugetieren und Menschen verant-
wortlich ist und daher eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Schwan-
gerschaft darstellt. Dieses findet sich auch in homologer Form in den Spike-Proteinen 
von SARS-Viren. Es gibt keinen Hinweis darauf, ob Antikörper gegen Spike-Proteine 
von SARS-Viren auch wie Anti-Syncytin-1-Antikörper wirken würden. Sollte dies jedoch 
der Fall sein, würde dies auch die Bildung einer Plazenta verhindern, die dazu führen 
würde, dass geimpfte Frauen im Wesentlichen unfruchtbar werden. Meines Wissens 
hat Pfizer/Biontech noch keine Proben von schriftlichen Unterlagen veröffentlicht, die 
den Patienten zur Verfügung gestellt wurden. Daher ist unklar, welche Informationen 
zu (potenziellen) fruchtbarkeitsspezifischen Risiken, die durch Antikörper verursacht 
werden, gegebenenfalls enthalten sind.“ (https://www.wodarg.com/impfen/)

Auch Informationen aus einem Artikel des Blogs „Health and Money News“, der 
Dr. Michael Yeadon zugerechnet wird, gehen in dieselbe Richtung. Dort heißt es: „Der 
Impfstoff enthält ein Spike-Protein namens Syncytin-1, das für die Bildung der mensch-
lichen Plazenta bei Frauen von entscheidender Bedeutung ist.“ 
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Weiter heißt es: „Der Impfstoff wirkt so, dass wir eine Immunantwort GEGEN das 
Spike-Protein bilden. Wir trainieren auch den weiblichen Körper, um Syncytin-1 anzu-
greifen, was bei Frauen von unbestimmter Dauer zu Unfruchtbarkeit führen kann.“

Aus diesen Gründen sprechen sich beide dafür aus, den Biontech-Impfstoff so lange 
nicht zu verimpfen, bis diese Befürchtungen durch Studien ausgeräumt sind.

Auch der ehemalige Verfassungsrichter Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier übt scharfe 
Kritik, aber an den wohl rechtwidrigen Rechtsgrundlagen der Auswahl der Impflinge: 
„Die Entscheidung über die Reihenfolge der Corona-Impfung hätte nicht von der Regie-
rung oder dem Minister getroffen werden dürfen.“ (https://www.welt.de/politik/deutsch 
land/article222877976/Hans-Juergen-Papier-Bundestag-haette-ueber-Impf-Reihen 
folge-abstimmen-muessen.html) 

Da durch Impfungen die in der Bayerischen Verfassung garantierte körperliche Un-
versehrtheit betroffen ist und da die Rechtsgrundlage des Bundes offenkundig fehler-
haft ist, ist schon deswegen die Zuständigkeit der Staatsregierung eröffnet, wie sie 
außerdem eröffnet ist, über eine Bundesratsinitiative für derartige Missstände Abhilfe 
zu erreichen. 

Wir fragen die Staatsregierung:

1.  Syncytin-1 (I) ....................................................................................................... 4
1.1 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-

ment der beiden „Syncytin-1 – siehe Gallaher, B., ‚Reaktion auf nCoV2019 
vor dem Hintergrund endogener Retroviren‘, Seite 396 – stammt wiederum 
aus humanen endogenen Retroviren“ sprechen (bitte in diesem Fall be-
gründen)? ............................................................................................................ 4

1.2 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-
ment der beiden „Syncytin-1 ist für die Entwicklung einer Plazenta bei 
Säugetieren und Menschen verantwortlich“ sprechen (bitte in diesem Fall 
begründen)? ........................................................................................................ 4

1.3 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-
ment der beiden „Syncytin-1 ist wegen 1.1 und 1.2 eine wesentliche Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Schwangerschaft“ sprechen (bitte in diesem 
Fall begründen)? ................................................................................................. 4

2.  Syncytin-1 (II) ...................................................................................................... 4
2.1 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-

ment der beiden „Syncytin-1 findet sich auch in homologer Form in den Spi-
ke-Proteinen von SARS-Viren“ sprechen (bitte in diesem Fall begründen)? ...... 4

2.2 Welche Ähnlichkeiten weisen die Spike-Proteine von Syncytin-1 und Spi-
ke-Proteine von SARS-Viren auf (bitte strukturell, funktional und nach der 
jeweiligen Wirkung ausführen)? .......................................................................... 4

2.3 Welche artbildenden Unterschiede weisen die Spike-Proteine von Syncy-
tin-1 und Spike-Proteine von SARS-Viren auf (bitte strukturell, funktional 
und nach der jeweiligen Wirkung ausführen)? .................................................... 4

3.  Wirkung von gebildeten Antikörpern ................................................................... 4
3.1 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-

ment der beiden „Es gibt bisher keinen Hinweis darauf, ob Antikörper gegen 
Spike-Proteine von SARS-Viren auch wie Anti-Syncytin-1-Antikörper wirken 
würden“ sprechen (bitte hierzu den Kenntnisstand der Staatsregierung aus-
führen)? ............................................................................................................... 4

3.2 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-
ment der beiden „Wenn 3.1 der Fall wäre, würde dies auch die Bildung einer 
Plazenta verhindern“ sprechen (bitte in diesem Fall begründen)? ..................... 4

3.3 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-
ment der beiden, dass der in 3.1 ausgeführte Umstand „dazu führen würde, 
dass geimpfte Frauen im Wesentlichen unfruchtbar werden“ sprechen (bitte 
in diesem Fall begründen)? ................................................................................. 4
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4.  Impfstoffe in Entwicklung .................................................................................... 4
4.1 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung darüber, dass COVID-19-Impf-

stoffe in Entwicklung sind, die „die Bildung von humoralen Antikörpern gegen 
Spike-Proteine von SARS-CoV-2 herbeiführen“ (bitte neben Biontech alle 
weiteren in Entwicklung befindlichen Impfstoffe und Impfstoffhersteller be-
nennen)? ............................................................................................................. 4

4.2 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung darüber, dass die auf dem in 
1 bis 2 abgefragten Weg erzeugten Antikörper gegen Spike-Proteine von 
SARS-Viren auch wie Anti-Syncytin-1-Antikörper wirken könnten (bitte 
sowohl die der Staatsregierung bekannten Argumente dafür als auch die 
Argumente dagegen darlegen und nach Ansicht der Staatsregierung gegen-
einander abwägen)? ............................................................................................ 5

5.  Neue Impfstoffe bei Schwangeren ...................................................................... 5
5.1 Ist nach Kenntnis der Staatsregierung zutreffend, dass Schwangere von Er-

probungen neuer Impfstoffe während der klinischen Phasen ausgeschlossen 
sind? .................................................................................................................... 5

5.2 Sind nach Kenntnis der Staatsregierung Personen mit aktuellem Kinder-
wunsch von Erprobungen neuer Impfstoffe während der klinischen Phasen 
ausgeschlossen? ................................................................................................ 5

5.3 Wie verhalten sich die in 5.1 und 5.2 abgefragten Sachverhalte während 
der Prüfphase „Postmarketing, Effektivität und Sicherheit“ (bitte am Beispiel 
des Impfstoffs gegen das COVID-19-Virus der Firma Biontech ausführen 
und den Umfang darlegen, in dem bereits Erkenntnisgewinnung über den 
Biotech-Impfstoff bei Schwangeren bzw. zu zukünftigen Schwangerschaften 
vorliegt)? .............................................................................................................. 5

6.  Fehlerhafte Rechtsgrundlage bei der Auswahl der Impflinge? ........................... 5
6.1 Welche Grundrechtseingriffe kommen in Betracht, wenn die Bundesregierung 

aufgrund nur begrenzt vorhandener Impfdosen eine Reihenfolge beim Imp-
fen festlegt, im Fall, dass nach Überzeugung der Bundesregierung mit dem 
Virus Infizierte, gegen das die Impfung schützen soll, die Impflinge nicht 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden? .................................................... 5

6.2 Was spricht nach Ansicht der Staatsregierung dagegen, die Bevorzugung 
von Senioren bei der Impfung als methodenidentisch zu einer „Triage“ an-
zusehen? ............................................................................................................. 6

6.3 Welche Initiativen hat die Staatsregierung ergriffen, um sich nicht dem 
Kritikpunkt des ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht Prof. 
Dr. Hans-Jürgen Papier „Die Entscheidung über die Reihenfolge der Co-
rona-Impfung hätte nicht von der Regierung oder dem Minister getroffen 
werden dürfen“ auszusetzen und Bürger Bayerns vor Eingriffen in deren 
durch die Bayerische Verfassung (BV) oder das Grundgesetz (GG) ge-
schützten Grundrechte zu schützen? ................................................................. 6

7.  Haftung bei Infertilität .......................................................................................... 6
7.1 Wer trägt nach Einschätzung zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser An-

frage das Haftungsrisiko für den Fall, dass der in 1 bis 5 abgefragte Impf-
stoff von Biontech Infertilität bei Männern oder Frauen bewirkt (bitte hierzu 
die einschlägigen Rechtsvorschriften benennen)? ............................................. 6

7.2 Wie ändert sich die Antwort auf die in 7.1 gestellte Frage für die anderen 
derzeit in Entwicklung befindlichen Impfstoffe, soweit diese zum Zeitpunkt 
der Beantwortung dieser Anfrage bereits bekannt sind? .................................... 6

7.3 Welchen Einfluss hätte eine in 6 angefragte fehlerhafte Rechtsgrundlage bei 
der Auswahl der Impflinge auf die Frage der Haftung sowohl bei deswegen 
fehlerhaft Geimpften als auch bei deswegen nicht fehlerhaft Geimpften 
(bitte sowohl für die Fälle eines ausbleibenden Impfschadens als auch für 
die Fälle eines eintretenden Impfschadens beantworten)? ................................. 6

8.  Studienlage/Erkenntnislage ................................................................................ 7
8.1 Durch welche Studien werden die Positionen gestützt, die die Staatsregierung 

bei ihrer Beantwortung auf alle Fragen und Unterfragen aus 1 bis 3 bezieht 
(bitte jede Studie individuell angeben)? .............................................................. 7
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8.2 Durch welchen Konsens unter Wissenschaftlern werden die Positionen 
gestützt, die die Staatsregierung bei ihrer Beantwortung auf alle Fragen 
und Unterfragen aus 1 bis 3 bezieht (bitte jede der Quellen individuell an-
geben)? ............................................................................................................... 7

8.3 Welche Initiativen hat die Staatsregierung ergriffen, um die in 1–3 und 5–8.2 
geschilderten Missstände und Regelungslücken z. B. über den Bundesrat 
zu beenden? ........................................................................................................ 7

Antwort
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 10.02.2021

1.  Syncytin-1 (I)
1.1 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-

ment der beiden „Syncytin-1 – siehe Gallaher, B., ‚Reaktion auf nCoV2019 
vor dem Hintergrund endogener Retroviren‘, Seite 396 – stammt wiederum 
aus humanen endogenen Retroviren“ sprechen (bitte in diesem Fall be-
gründen)?

1.2 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-
ment der beiden „Syncytin-1 ist für die Entwicklung einer Plazenta bei 
Säugetieren und Menschen verantwortlich“ sprechen (bitte in diesem Fall 
begründen)?

1.3 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-
ment der beiden „Syncytin-1 ist wegen 1.1 und 1.2 eine wesentliche Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Schwangerschaft“ sprechen (bitte in diesem 
Fall begründen)?

2.  Syncytin-1 (II)
2.1 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-

ment der beiden „Syncytin-1 findet sich auch in homologer Form in den 
Spike-Proteinen von SARS-Viren“ sprechen (bitte in diesem Fall begründen)?

2.2 Welche Ähnlichkeiten weisen die Spike-Proteine von Syncytin-1 und Spi-
ke-Proteine von SARS-Viren auf (bitte strukturell, funktional und nach der 
jeweiligen Wirkung ausführen)?

2.3 Welche artbildenden Unterschiede weisen die Spike-Proteine von Syncy-
tin-1 und Spike-Proteine von SARS-Viren auf (bitte strukturell, funktional 
und nach der jeweiligen Wirkung ausführen)?

3.  Wirkung von gebildeten Antikörpern
3.1 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-

ment der beiden „Es gibt bisher keinen Hinweis darauf, ob Antikörper gegen 
Spike-Proteine von SARS-Viren auch wie Anti-Syncytin-1-Antikörper wirken 
würden“ sprechen (bitte hierzu den Kenntnisstand der Staatsregierung 
ausführen)?

3.2 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-
ment der beiden „Wenn 3.1 der Fall wäre, würde dies auch die Bildung einer 
Plazenta verhindern“ sprechen (bitte in diesem Fall begründen)?

3.3 Welche Argumente sind der Staatsregierung bekannt, die gegen das Argu-
ment der beiden, dass der in 3.1 ausgeführte Umstand „dazu führen würde, 
dass geimpfte Frauen im Wesentlichen unfruchtbar werden“ sprechen (bitte 
in diesem Fall begründen)?

4.  Impfstoffe in Entwicklung
4.1 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung darüber, dass COVID-19-Impf-

stoffe in Entwicklung sind, die „die Bildung von humoralen Antikörpern 
gegen Spike-Proteine von SARS-CoV-2 herbeiführen“ (bitte neben Biontech 
alle weiteren in Entwicklung befindlichen Impfstoffe und Impfstoffhersteller 
benennen)?
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4.2 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung darüber, dass die auf dem in 
1 bis 2 abgefragten Weg erzeugten Antikörper gegen Spike-Proteine von 
SARS-Viren auch wie Anti-Syncytin-1-Antikörper wirken könnten (bitte 
sowohl die der Staatsregierung bekannten Argumente dafür als auch die 
Argumente dagegen darlegen und nach Ansicht der Staatsregierung gegen-
einander abwägen)?

5.  Neue Impfstoffe bei Schwangeren
5.1 Ist nach Kenntnis der Staatsregierung zutreffend, dass Schwangere von Er-

probungen neuer Impfstoffe während der klinischen Phasen ausgeschlossen 
sind?

5.2 Sind nach Kenntnis der Staatsregierung Personen mit aktuellem Kinder-
wunsch von Erprobungen neuer Impfstoffe während der klinischen Phasen 
ausgeschlossen?

5.3 Wie verhalten sich die in 5.1 und 5.2 abgefragten Sachverhalte während der 
Prüfphase „Postmarketing, Effektivität und Sicherheit“ (bitte am Beispiel 
des Impfstoffs gegen das COVID-19-Virus der Firma Biontech ausführen 
und den Umfang darlegen, in dem bereits Erkenntnisgewinnung über den 
Biotech-Impfstoff bei Schwangeren bzw. zu zukünftigen Schwangerschaften 
vorliegt)?

Die Fragen beziehen sich offenbar auf eine Eingabe bei der Europäischen Arzneimittel-
agentur in Amsterdam (Dres. Yaedon und Wodarg vom 01.12.2020). Die Argumentation 
bezieht sich auf das Spike-Protein Syncytin-1, welches für die Entwicklung einer Placenta 
beim Menschen verantwortlich sei und sich als homologe Form in den Spike-Proteinen 
von SARS-Viren findet. Kern der Argumentation dieser Eingabe ist eine in den Raum 
gestellte Bildung von Anti-Syncytin-1-Antikörpern im Rahmen von COVID-19-Impfungen 
mit Auswirkungen auf die humane Placentabildung und potenziell eine dadurch aus-
gelöste Unfruchtbarkeit bei Frauen. Die Zuständigkeit liegt somit bei der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur sowie dem Paul-Ehrlich-Institut. Der Staatsregierung liegen hierzu 
keine weiteren Kenntnisse vor.

6.  Fehlerhafte Rechtsgrundlage bei der Auswahl der Impflinge?
6.1 Welche Grundrechtseingriffe kommen in Betracht, wenn die Bundesregierung 

aufgrund nur begrenzt vorhandener Impfdosen eine Reihenfolge beim Imp-
fen festlegt, im Fall, dass nach Überzeugung der Bundesregierung mit dem 
Virus Infizierte, gegen das die Impfung schützen soll, die Impflinge nicht 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden?

Aus der Formulierung der Frage wird nicht deutlich, welche Fallkonstellation genau 
gemeint sein soll. Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesministerium für 
Gesundheit in der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Corona-
virus SARS-CoV-2 (CoronaImpfV) Regelungen zur Priorisierung von Schutzimpfungen 
getroffen hat, die eine Verabreichung von Impfungen nach dem Zufallsprinzip gerade 
ausschließen. Entsprechende Regelungen über die Priorisierung von Impfungen im Fall 
einer Knappheit des Impfstoffs greifen insbesondere in den Schutzbereich des Grund-
rechts auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz ein, worauf 
der Bundesgesetzgeber entsprechend Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz in § 5 Abs. 5 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) auch hingewiesen hat.
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6.2 Was spricht nach Ansicht der Staatsregierung dagegen, die Bevorzugung 
von Senioren bei der Impfung als methodenidentisch zu einer „Triage“ an-
zusehen?

6.3 Welche Initiativen hat die Staatsregierung ergriffen, um sich nicht dem 
Kritikpunkt des ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht Prof. 
Dr. Hans-Jürgen Papier „Die Entscheidung über die Reihenfolge der Coro-
na-Impfung hätte nicht von der Regierung oder dem Minister getroffen wer-
den dürfen“ auszusetzen und Bürger Bayerns vor Eingriffen in deren durch 
die Bayerische Verfassung (BV) oder das Grundgesetz (GG) geschützten 
Grundrechte zu schützen?

Aufgrund begrenzter Impfstoffverfügbarkeit soll die Impfung zunächst nur Personen-
gruppen angeboten werden, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche 
Verläufe einer COVID-19-Erkrankung haben oder die beruflich entweder besonders ex-
poniert sind oder engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben. Regelungen 
über eine Priorisierung von Impfungen fallen in die konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes. Der Bundesgesetzgeber hat davon durch Schaffung der Ver-
ordnungsermächtigung in § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchst. c IfSG Gebrauch gemacht, 
auf deren Grundlage das Bundesministerium für Gesundheit die zu Frage 6.1 erwähnten 
Regelungen durch Rechtsverordnung erlassen hat. Die Staatsregierung respektiert diese 
Entscheidung des Bundesgesetzgebers und hat daher in dieser Frage keine eigenen 
Initiativen ergriffen.

7.  Haftung bei Infertilität
7.1 Wer trägt nach Einschätzung zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser An-

frage das Haftungsrisiko für den Fall, dass der in 1 bis 5 abgefragte Impf-
stoff von Biontech Infertilität bei Männern oder Frauen bewirkt (bitte hierzu 
die einschlägigen Rechtsvorschriften benennen)?

Erleidet jemand infolge einer Schutzimpfung, die von einer zuständigen Landesbehörde 
öffentlich empfohlen und in ihrem Bereich vorgenommen wurde, einen Gesundheits-
schaden, der über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgeht (vgl. § 2 Nr. 11 
IfSG), hat er Anspruch auf Entschädigungsleistungen in entsprechender Anwendung 
des Bundesversorgungsgesetzes nach § 60 Abs. 1 IfSG. Bei der COVID-19-Impfung 
mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech sowie mit dem COVID-19-Impfstoff von Moderna 
handelt es sich in Bayern um eine im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG öffent-
lich empfohlene Schutzimpfung gemäß der Bekanntmachung des Staatsministeriums 
für Umwelt und Gesundheit vom 24.09.2013 (Az. L1d-G8360.82-2013/1-5, AIIMBl. S. 
425; zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 28.10.2020, BayMBl. Nr. 658), da 
eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur COVID-
19-Impfung vorliegt.

7.2 Wie ändert sich die Antwort auf die in 7.1 gestellte Frage für die anderen 
derzeit in Entwicklung befindlichen Impfstoffe, soweit diese zum Zeitpunkt 
der Beantwortung dieser Anfrage bereits bekannt sind?

Werden weitere Impfstoffe zugelassen und von der STIKO empfohlen, besteht im Falle 
eines Impfschadens der o. g. Anspruch nach § 60 Abs. 1 Satz 1 IfSG.

7.3 Welchen Einfluss hätte eine in 6 angefragte fehlerhafte Rechtsgrundlage bei 
der Auswahl der Impflinge auf die Frage der Haftung sowohl bei deswegen 
fehlerhaft Geimpften als auch bei deswegen nicht fehlerhaft Geimpften 
(bitte sowohl für die Fälle eines ausbleibenden Impfschadens als auch für 
die Fälle eines eintretenden Impfschadens beantworten)?

Keinen. Der Anspruch nach § 60 Abs. 1 Satz 1 IfSG ist abhängig vom Eintritt eines Impf-
schadens infolge einer öffentlich empfohlenen Schutzimpfung. Tritt kein Impfschaden 
ein, besteht kein Anspruch nach § 60 Abs. 1 Satz 1 IfSG.
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8.  Studienlage/Erkenntnislage
8.1 Durch welche Studien werden die Positionen gestützt, die die Staatsregierung 

bei ihrer Beantwortung auf alle Fragen und Unterfragen aus 1 bis 3 bezieht 
(bitte jede Studie individuell angeben)?

8.2 Durch welchen Konsens unter Wissenschaftlern werden die Positionen ge-
stützt, die die Staatsregierung bei ihrer Beantwortung auf alle Fragen und 
Unterfragen aus 1 bis 3 bezieht (bitte jede der Quellen individuell angeben)?

8.3 Welche Initiativen hat die Staatsregierung ergriffen, um die in 1–3 und 5–8.2 
geschilderten Missstände und Regelungslücken z. B. über den Bundesrat 
zu beenden?

Es wird auf die obenstehenden Antworten zu den Fragen 1 bis 5 verwiesen. Die ent-
sprechenden Prüfungen liegen für eine EU-Zulassung in der Zuständigkeit der befugten 
europäischen Behörden, für eine nationale Zulassung in Deutschland bei der für Impf-
stoffzulassungen zuständigen Oberbehörde des Bundes (Paul-Ehrlich-Institut).
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